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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Die Änderung des Embargogesetzes kam in der Sommersession 2021 in den Ständerat.
Damian Müller (fdp, LU) sprach sich im Namen der APK-SR für die vorgeschlagene
Gesetzesänderung aus. Mit dieser soll einerseits das Einfuhrverbot von Feuerwaffen,
Waffenbestandteilen, Munition und weiterer Güter aus Russland und der Ukraine
fortgeführt werden, andererseits soll der Bundesrat bei vergleichbaren Situationen in
Zukunft nicht mehr auf die Bundesverfassung zurückgreifen müssen. Die bisherigen
Verordnungen, mit denen ein Embargo verhängt wurde, galten nur für vier Jahre mit
einer einmaligen Verlängerungsmöglichkeit. Die kleine Kammer anerkannte die
Notwendigkeit einer Gesetzesänderung und erweiterte gar den im Gesetz festgelegten
Geltungsbereich. Künftig sollen derartige Massnahmen nicht nur auf Staaten, sondern
auch auf Einzelpersonen und weitere Einheiten ausgeweitet werden können, die bisher
von diesen Zwangsmassnahmen nicht erfasst sind, sofern es die Wahrung der
Interessen der Schweiz erfordert. Abgelehnt wurde hingegen ein Minderheitsantrag
Sommaruga (sp, GE), welcher gefordert hatte, dass der Bundesrat autonome Sanktionen
gegen Personen verhängen kann, die in schwerer Weise gegen das humanitäre
Völkerrecht oder die Menschenrechte verstossen. Bundesrat Parmelin hatte gegen
diesen Vorschlag protestiert, weil er seiner Meinung nach einen Paradigmenwechsel in
der Schweizer Sanktionspolitik und eine Abkehr von der Neutralitätspolitik darstellen
würde. Er störte sich vor allem am Wort «autonom», denn die Schweiz verhänge
heutzutage Strafmassnahmen nicht eigenständig, sondern schliesse sich
internationalen Sanktionen an. Sommaruga hatte zwar argumentiert, dass die Schweiz
bereits jetzt gegen Einzelpersonen und Entitäten vorgehe, wenn diese gegen
Völkerrecht verstossen, doch dieses Argument schien im Ständerat nicht zu verfangen.
Schliesslich ergänzte der Ständerat das Gesetz um einen weiteren Artikel 2a, mit dem
sichergestellt werden sollte, dass Schweizer Unternehmen durch die Umsetzung der
bundesrätlichen Massnahmen im internationalen Vergleich nicht benachteiligt würden.
Bundesrat Parmelin war nicht erfreut über diesen Beschluss und bezeichnete den
Artikel als überflüssig und «eher gefährlich», weil die Schweiz die Umsetzung der
Sanktionen sowieso mit anderen Staaten koordiniere und harmonisiere. Parmelin
befürchtete einen Imageschaden, da der Artikel das Vorurteil stärken könnte, die
Schweiz wolle aus der Nichtumsetzung oder nur teilweisen Umsetzung von Sanktionen
Kapital schlagen. Er gab darüber hinaus zu bedenken, dass der Artikel missbraucht
werden könnte, um die Sanktionspolitik der Schweiz zu kritisieren. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den von ihm ergänzten Entwurf mit 38
zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2021
AMANDO AMMANN

Die APK-NR begann im Juni 2021 mit der Vorberatung der Änderung des
Embargogesetzes. Der Bundesrat beantragte mit der Gesetzesänderung, das Verbot der
Einfuhr von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen und Munition sowie weiterer Güter für
militärische Zwecke aus Russland und der Ukraine aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus
schlug er eine gesetzliche Grundlage vor, um in vergleichbaren Fällen nicht auf Basis
der Bundesverfassung Entscheide fällen zu müssen. Die Kommission beschloss, sich
mittels Anhörungen vertieft mit der Sanktionspolitik der Schweiz auseinanderzusetzen
und die Beratung des Entwurfs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. In einer
weiteren Sitzung im August 2021 entschied sie sich, die neusten Erwägungen der
bundesrätlichen Koordinationsgruppe Sanktionspolitik abzuwarten, um den
bundesrätlichen Entwurf dann gemeinsam mit der themenverwandten
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH; Pa.Iv. 19.501) zu behandeln. Erst im Mai
2022 stimmte die APK-NR der Revision des Embargogesetzes mit 19 zu 6 Stimmen zu.
Eine Mehrheit sah darin die Möglichkeit einer kohärenten und ganzheitlichen Schweizer
Sanktionspolitik, während eine Minderheit eine Verletzung des Neutralitätsgebots und
eine Bedrohung für die Glaubwürdigkeit der Schweiz befürchtete. 

In der Sommersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit dem Geschäft, das für
allerlei Diskussionen sorgte. APK-NR-Sprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) verwies auf
die lange Vorberatung in der Kommission, die dem sich wandelnden Kontext geschuldet
gewesen sei. Der Kriegsausbruch im Februar 2022 habe die Beratungsweise des
Geschäfts verändert und neue Fragen hinsichtlich der Kompatibilität mit der Neutralität
und einer eigenständigen Sicherheitspolitik aufgeworfen. In Abweichung zur Vorlage

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2022
AMANDO AMMANN
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des Bundesrats und der Erweiterung, die der Ständerat geschaffen hatte, schlug die
Kommission ihrem Rat daher einen weiteren Absatz vor. Durch diesen sollte der
Bundesrat ermächtigt werden, eigenständig Sanktionen gegen Personen oder Entitäten
erlassen zu können, die schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts, der
Menschenrechte oder ähnliche Verbrechen angeordnet oder begangen haben. Der
Bundesrat hatte ursprünglich nur vorgeschlagen, Sanktionen auch auf Staaten
ausweiten zu können, die bisher nicht von den Zwangsmassnahmen betroffen gewesen
sind, sofern die Interessen der Schweiz dies erforderten. Der Ständerat hatte diesen
Geltungsradius in der Folge auf «Personen oder Entitäten» ausgeweitet, wovon die
APK-NR mit ihrem neuen Absatz zum autonomen Sanktionserlass deutlich abwich und
stattdessen das Anliegen der oben erwähnten parlamentarischen Initiative Molina (Pa.Iv.
19.501) aufnahm. 
Zahlreiche Ratsmitglieder nutzten die Eintretensdebatte, um allgemeine Überlegungen
zur Schweizer Neutralität anzustellen. Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) meinte,
dass die Möglichkeit zu eigenständigen Sanktionen die Handlungsfähigkeit des Landes
erhöhe, und sah darin keinen Widerspruch zur Neutralität. Die Schweiz könne als
vernetztes Land nicht zuschauen, denn auch ein neutraler Staat müsse Partei ergreifen,
wenn die Demokratie und ihre Grundwerte bedroht würden. Diesen Standpunkt vertrat
auch Sibel Arslan (basta, BS) im Namen der Grünen. Die grüne Fraktion sähe «keine
Missachtung des Neutralitätsgebotes», wenn es dem Bundesrat frei stehe, Sanktionen
Dritter auf Akteure seiner Wahl auszuweiten. Stattdessen erlaube die Vorlage eine
kohärente und ganzheitliche Sanktionspolitik unter «Wahrung einer Neutralität, die
Unrechtmässigkeit nicht duldet». Und auch FDP-Fraktionssprecherin Petra Gössi (fdp,
LU) plädierte für Eintreten, da das Neutralitätskonzept des Bundes von 1993 eine
Sanktionsteilnahme erlaube. Sie forderte, dass die Schweiz als neutrales Land eine
Interessenabwägung machen müsse, statt eine Maximepolitik zu betreiben. Kritisch
gegenüber dem Bundesrat zeigte sich Nationalrat Molina, der den ursprünglichen
Entwurf der Revision als «Minireförmli» bezeichnete, die der gegenwärtigen Lage nicht
gerecht werde. Tiana Angelina Moser (glp, ZH) vertrat die Meinung, dass die Revision
eigentlich der Einhaltung und Sicherstellung der Neutralität diene, denn die
eigenständige Anpassung eines Sanktionsregimes sei unter Umständen im
Landesinteresse, insbesondere in Fällen, in denen die Neutralität ansonsten verletzt
würde. Die SVP-Fraktion, allen voran Roger Köppel (svp, ZH), forderte hingegen eine
Rückbesinnung auf die bewaffnete und umfassende Neutralität der Schweiz.
Wirtschaftssanktionen seien mit dieser Neutralität nicht vereinbar, stattdessen schade
man im Endeffekt allen Parteien, da Russland die Schweiz auch nicht mehr als
Vermittlerin akzeptiere.  
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, überhaupt nicht auf die Änderung des
Embargogesetzes einzutreten. Laut Nidegger sind Sanktionen nur dann zu
rechtfertigen, wenn sie zur Einhaltung des Völkerrechts beitragen, so wie in Artikel 1 des
Embargogesetzes festgehalten. Er argumentierte, dass die vorgeschlagenen Änderungen
der Kommission zur Folge hätten, dass Sanktionen auf Staaten ausgeweitet werden
könnten, die das Völkerrecht gar nicht verletzt hätten. Denn da die Schweiz sowieso die
Sanktionen der UNO und ihrer wichtigsten Handelspartner (also der EU) übernehme, sei
es aus seiner Sicht unmöglich, dass zusätzliche von der Schweiz sanktionierte Staaten
überhaupt gegen das Völkerrecht verstossen würden. Dadurch würde man also
unschuldige Staaten bestrafen, weshalb die Vorschläge der APK-NR gegen Artikel 1 des
Embargogesetzes verstiessen. Die grosse Kammer beschloss jedoch mit 131 zu 51
Stimmen, gegen den Widerstand der SVP, auf das Geschäft einzutreten. 

In der Detailberatung musste sich der Nationalrat mit mehreren Minderheitsanträgen
auseinandersetzen. Zwei davon stammten von Yves Nidegger, der die Bewahrung der
Neutralität als gewichtigsten Faktor beim Erlass von Sanktionen festlegen lassen wollte.
Darüber hinaus beantragte er auch die Streichung des von der APK-NR vorgeschlagenen
Absatzes, mit dem der Bundesrat die Kompetenz zum eigenständigen Sanktionserlass
erhalten hätte, sowie in einem Einzelantrag die Streichung des vom Bundesrat
eingebrachten Artikels zur Ausweitung von Sanktionen. Zwei weitere Minderheiten
Portmann (fdp, ZH) richteten sich ebenfalls gegen den neu vorgeschlagenen Artikel der
APK-NR. Portmann wollte den Erlasstext insofern präzisieren, dass eine Ausweitung von
Sanktionen nur möglich sein sollte, wenn die Schweiz unmittelbar bedroht ist oder
mutmassliche Völkerrechtsvergehen vorliegen. Des Weiteren verlangte er, dass der
Bundesrat den zuständigen Parlamentskommissionen im Falle einer
Sanktionsausweitung einen Analysebericht zur Kompatibilität seiner Entscheidungen
mit der schweizerischen Neutralität vorlegen müsse. Nationalrat Portmann warnte
davor, das Embargogesetz drastisch zu ändern, bevor nicht eine ausführliche Debatte
über die Neutralitätsfrage geführt worden ist. Schliesslich sei die Neutralität für die
Schweizer Bevölkerung ein parteiübergreifender Grundwert, den man nicht ohne
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darüber zu sprechen «in den Kübel werfen» sollte. Eine letzte Minderheit Fischer (glp,
LU) forderte schliesslich die Streichung eines vom Ständerat eingefügten Artikels,
wonach Schweizer Unternehmen bei der Umsetzung von Sanktionen im internationalen
Vergleich nicht benachteiligt werden dürfen. Diese Minderheit Fischer deckte sich mit
der Forderung von Bundesrat Parmelin, der bereits im Ständerat vergeblich gegen
diesen Artikel angekämpft hatte. Der WBF-Vorsteher sprach sich zudem gegen den
Vorschlag der Kommission aus, dem Bundesrat die Kompetenz eigenständiger
Sanktionserlasse zu verleihen, da dies eine radikale Änderung der Schweizer
Sanktionspolitik bedeuten würde. Er lehnte sämtliche Minderheiten ab und empfahl die
Annahme des bundesrätlichen Originalentwurfs. 
In der Folge lehnte der Nationalrat sämtliche Minderheitsanträge ab. Den
Minderheitsanträgen von Yves Nidegger stimmte jeweils nur die SVP-Fraktion zu, einzig
beim Antrag zur Streichung der eigenständigen Sanktionserlasse erhielt die SVP
Unterstützung durch die FDP, blieb mit 107 zu 82 Stimmen aber dennoch erfolglos.
Auch der Minderheitsantrag Fischer wurde abgelehnt – jedoch mit umgekehrter
Rollenverteilung – entgegen dem Willen der SP, der Grünliberalen und der Grünen. Die
zwei Minderheiten Portmann wurden zwar von der SVP unterstützt, dies reichte jedoch
gegen die geschlossene Ablehnung der Ratslinken und der Mitte nicht aus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Vorschlag seiner
aussenpolitischen Kommission mit 136 zu 53 Stimmen an und schuf damit eine
Differenz zum Ständerat, der sich somit ein zweites Mal mit dem Entwurf befassen
musste. 2

In der Herbstsession 2022 kam die Änderung des Embargogesetzes zur
Differenzbereinigung in den Ständerat. Der Nationalrat hatte in der Sommersession
2022 auf Antrag der APK-NR einen Artikel eingefügt, durch den der Bundesrat
ermächtigt werden sollte, unter Berücksichtigung der Positionen der wichtigsten
Handelspartner eigenständig Zwangsmassnahmen gegen Personen oder Entitäten zu
erlassen, die für schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts oder der
Menschenrechte verantwortlich zeichneten. Eine Mehrheit der APK-SR beantragte dem
Rat, diesen Artikel wieder zu streichen, eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) wollte
diesen jedoch beibehalten. Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) erklärte der
kleinen Kammer, dass sich die SiK-SR in ihrem Mitbericht an die APK-SR klar gegen die
Möglichkeit autonomer Schweizer Sanktionen ausgesprochen habe, da dies einen
drastischen Wandel in der Schweizer Sanktionspolitik bedeuten würde. Die SiK-SR
erachtete die Ergänzung des Nationalrats auch in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und
Neutralität als problematisch. Die APK-SR sei daher mit 10 zu 2 Stimmen (bei 1
Enthaltung) dem Antrag der sicherheitspolitischen Kommission gefolgt. 
Carlo Sommaruga gestand im Namen der Kommissionsminderheit zwar ein, dass die
Änderung, die der Nationalrat vorgenommen hatte, einen Paradigmenwechsel darstelle
würde. Dieser führe jedoch zu mehr Kohärenz zwischen den Verfassungswerten der
Schweiz zur Achtung der Völkerrechte und der Menschenrechte auf der einen Seite und
der Aussenpolitik auf der anderen Seite. Mit dem UNO-Beitritt oder der kürzlich
erfolgten Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland habe man in der
Vergangenheit ebenso Paradigmenwechsel vollzogen, ohne dass sich diese negativ auf
die Neutralität, die Aussen- oder die Handelspolitik ausgewirkt hätten. Sommaruga
zeigte sich nicht einverstanden mit der Einschätzung der SiK-SR bezüglich möglicher
Probleme in Bezug auf die Schweizer Neutralität. Denn einerseits beziehe sich der neue
Artikel auf Personen und Entitäten, nicht auf Staaten, andererseits verhalte man sich
angesichts von schweren Völkerrechtsverbrechen ohnehin nicht neutral. Daniel
Jositsch (sp, ZH), der ebenfalls der Kommissionsminderheit angehörte, erklärte zudem,
dass derartige Sanktionen durchaus rechtsstaatlich seien. Die betroffenen Personen
hätten auf alle Fälle Beschwerdemöglichkeit, entweder bei einer Ombudstelle – wie von
der parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH; Pa. Iv. 19.501) gefordert – oder im
Rahmen des Verwaltungsrechts. Der im Rat anwesende Bundesrat Parmelin bat die
kleine Kammer, der Mehrheit zu folgen und den Artikel zu streichen. Der Vorschlag des
Nationalrats berge die Gefahr von Gegenmassnahmen, darüber hinaus wären
eigenständige Sanktionen ohne multilaterale Koordinierung ineffizient. Ausserdem sei
unklar, nach welchen objektiven Kriterien man die Sanktionen aussprechen würde. Der
Ständerat folgte der Empfehlung der Kommissionsmehrheit und strich den fraglichen
Artikel wieder aus dem Gesetzesentwurf. Damit schuf er eine neuerliche Differenz zum
Nationalrat, womit die Differenzbereinigung noch in der gleichen Session in eine
weitere Runde ging. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2022
AMANDO AMMANN
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Da der Ständerat den vom Nationalrat geforderten Artikel zum Erlass autonomer
Sanktionen abgelehnt hatte, musste sich der Nationalrat in der Herbstsession 2022 im
Rahmen der Differenzbereinigung ein zweites Mal mit der Änderung des
Embargogesetzes auseinandersetzen. Zur Debatte stand weiterhin ebenjener fragliche
Artikel, mit dem der Bundesrat ermächtigt werden sollte, eigenständig Personen und
Entitäten, die an schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts oder
der Menschenrechte beteiligt sind, zu sanktionieren. Eine knappe Mehrheit der APK-NR
empfahl der grossen Kammer, dem Beschluss des Ständerats zuzustimmen, während
eine Minderheit Molina (sp, ZH) weiterhin an besagtem Artikel festhalten wollte. Fabian
Molina warf dem Ständerat vor, die Schweizer Neutralität mit Teilnahmslosigkeit und
«völliger Indifferenz» gleichzustellen und forderte den Nationalrat dazu auf, die
Diskussion über eigenständige, personenbezogene Sanktionen weiterzuführen. 

Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher der FDP-Liberalen, der Mitte und der SVP
drückten alle ihre Sorge darüber aus, dass ein Ja zu eigenständigen Sanktionen eine
grundlegende Veränderung der Schweizer Neutralität nach sich ziehen würde, ohne
dass eine Vernehmlassung oder eine ausführliche Diskussion über die
Neutralitätspolitik stattgefunden hätte. Mehrmals wurde von dieser Seite auch kritisiert,
dass eigenständige Sanktionen wenig wirksam seien. Bundesrat Parmelin sprach sich
ebenfalls gegen eigenständige Sanktionen der Schweiz aus, die nicht nur die
Sanktionspolitik des Landes neu ausrichten würden, sondern das Land auch stark
exponieren und dessen Neutralität bedrohen würden. Zudem verfügten die zuständigen
Stellen des Bundes nicht über die nötigen Kapazitäten, um autonome Sanktionen
umzusetzen, so Parmelin.
Dem hielten die SP, die Grünen und die Grünliberalen entgegen, dass die Schweiz eine
gewisse Verantwortung bei schweren Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen
wahrnehmen müsse. Personen und Organisationen, die in schwerer Weise das
Völkerrecht verletzen, sollten mittels einer eigenständigen, kohärenten und proaktiven
Sanktionspolitik verfolgt werden. Der eigenständige Erlass von Sanktionen würde auch
nicht bedeuten, dass die Schweiz mit diesen Sanktionen alleine auf weiter Flur
dastehen würde. Man könne derartige Ausweitungen beispielsweise mit der EU
vorbesprechen, so das Argument der Minderheit. 

Mit 103 zu 83 Stimmen folgte der Nationalrat dem Antrag der Mehrheit und stimmte
dem Beschluss des Ständerats zu. Hauptgrund für den Meinungswandel war das
Umschwenken der Mitte-Fraktion, die bei der ersten Beratung der Revision noch die
Idee eigenständiger Sanktionen unterstützt hatte. Fraktionssprecherin Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) betonte jedoch, dass man den Bundesrat mit dem Nein
nicht aus der Pflicht nehme, eine zeitgemässe Sanktionspolitik zu prüfen und verwies
auf eine hängige Motion der APK-NR (Mo. 22.3395). Mit dem Einschwenken des
Nationalrats auf die Linie des Ständerats sollte das Embargogesetz also bloss geringfügig
angepasst werden. Die Schweiz kann weiterhin nur Sanktionen der UNO, der EU und der
OSZE übernehmen. Ausgebaut werden sollte nur die Kompetenz des Bundesrats,
bereits übernommene Zwangsmassnahmen teilweise oder vollständig auf weitere
Staaten und Personen ausweiten zu können, sofern das Interesse des Landes dies
erfordert. 

In der Schlussabstimmung stimmte die kleine Kammer einstimmig für die Annahme der
Revision. Ganz anders der Nationalrat, der den Entwurf mit 118 zu 70 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) ablehnte. Die SVP, die im Verlauf der Herbstsession immer wieder die
Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert und eine Rückkehr zur
integralen Neutralität gefordert hatte, wich von ihrem tags zuvor getroffenen Entscheid
ab und versenkte die Revision gemeinsam mit der SP und den Grünen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Suite à la consultation concernant la Politique agricole 22+, le Conseil fédéral a
mandaté le DEFR qui devra rédiger un message à l'attention du Parlement d'ici à début
2020. Celui-ci s'appuiera sur l'avant-projet mis en consultation, ainsi que sur les
retours apportés lors de la procédure de consultation par les acteurs concernés. Le
ministre nouvellement en charge de l'agriculture, Guy Parmelin, a présenté les aspects
principaux du développement de la politique agricole après 2022. La NZZ les résume
ainsi: «weniger Markt, dafür etwas mehr Verbindlichkeit bei der Ökologie.» En effet, le
précédent ministre, Johann Schneider-Ammann, avait prévu de supprimer certains
mécanismes de protection douanière afin de faire baisser le prix des denrées
alimentaires. Ces mesures ne figurent donc plus dans la nouvelle mouture. Le journal
alémanique précise pourtant que celles-ci – évaluées à CHF 65 millions – profitent,
avant tout, aux intermédiaires et non aux paysan.ne.s.
Le Conseil fédéral a également pris en compte les deux initiatives s'attaquant aux
pesticides (l'initiative pour une Suisse sans pesticides de synthèse et l'initiative pour
une eau potable propre et une alimentation saine) en fixant des objectifs contraignants
de réduction des excédents de phosphore et d'azote et en planifiant des mesures pour
faire baisser la pollution des cours d'eau due aux pesticides.
Dans l'ensemble, l'USP s'est montrée satisfaite, son directeur, Jacques Bourgeois (plr,
FR) se félicitant du maintien du crédit-cadre de CHF 13,915 milliards pour les années
2022 à 2025, des mesures de réduction de l'utilisation des pesticides ainsi que des
mesures de soutien au marché. Il a toutefois critiqué le manque d'action du
gouvernement quant à la simplification du travail administratif auquel les paysan.ne.s
doivent se soumettre. 
Lors de la procédure de consultation, l'USP, d'autres organisations agricoles, et l'UDC
s'étaient opposées à la proposition du Conseil fédéral de faciliter l'accès à la propriété
paysanne, notamment pour les coopératives et les personnes ne provenant pas d'une
lignée paysanne. Le Conseil fédéral y a donc renoncé au grand dam des partis de
gauche qui y étaient fortement favorables. 
L'une des mesures phares de cette nouvelle version, dont l'impulsion vient d'une
motion déposée par le député Bourgeois, est le soutien aux agricultrices et agriculteurs
en cas de dégâts dans les cultures dus aux risques naturels (gel, sécheresse, etc.). Ce
soutien se fera par le biais d'une participation financière de la Confédération aux
primes d'assurance contre les intempéries. L'OFAG a réalisé une étude sur la question,
et propose ainsi que 30 pour cent du prix des primes soient pris en charge par la
Confédération, tout en notifiant la nécessité d'un organe de contrôle qui garantirait
que les assureurs n'augmentent pas de manière excessive les primes. En effet, ils
pourraient, par ce biais, profiter de manière abusive de la manne fédérale. L'Union
maraîchère suisse s'est montrée, elle, sceptique, redoutant une dépendance accrue à
l'Etat. Robert Finger, Professeur à l'EPFZ, souligne, lui, que ce genre de subventions
pourrait constituer un frein à l'innovation, les paysan.ne.s entreprenant moins pour
sauver leurs cultures si l'Etat est là pour assurer leurs arrières. La NZZ a rendu son
lectorat attentif à l'influence qu'a potentiellement joué le réassureur Swiss-Re dans
cette question: d'une part, l'actuel responsable de la section paiement direct au sein
de l'OFAG y a travaillé, et d'autre part, l'étude présentée par ce même office à été
rédigée par un autre ancien collaborateur du réassureur, qui s'est également spécialisé
dans le secteur agricole. 
Markus Ritter (pdc, SG), au nom de l'USP a, lui, salué cette mesure, rappelant que la
sécheresse de 2018 a fortement touché les récoltes de fourrage. A l'époque déjà, le
président de l'USP avait appelé à la création d'un tel soutien. La PA 22+ sera également
composée d'un volet de lutte contre les changements climatiques, le Conseil fédéral
ayant fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 de 20 à 25% d'ici à 2030 en
comparaison à 1990. L'Alliance climatique suisse a toutefois critiqué l'absence de
mesures concrètes allant en ce sens. 5
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im Zuge der drohenden Energieknappheit kam es im Sommer und Herbst 2022 in der
Schweiz zu Diskussionen darüber, ob der Bundesrat eine Temperaturobergrenze für
Innenräume erlassen soll, damit Energie, welche sonst fürs Heizen verwendet würde,
gespart werden kann. Konkret hatte der Bundesrat eine Regelung in die
Vernehmlassung gegeben, wonach Wohnungen, die mit Gas geheizt werden, im Falle
einer Gasmangellage nur noch bis zu 19 Grad geheizt werden dürften. 
Dieser Vorschlag stiess sowohl in Vermietenden- als auch in Mietendenkreisen auf
Widerstand. Der SVIT befürchtete etwa, dass zahlreiche Mietende wegen der tieferen
Temperaturen vor Gericht eine Mietzinsreduktion einklagen könnten. Wie die
Sonntagszeitung berichtete, gelte eine zu kalte Wohnung generell als mangelhaft und
dementsprechend könne eine Mietzinsreduktion verlangt werden. Gemäss der
Rechtsprechung könnten Mieterinnen und Mieter eine Temperatur von 20 bis 21 Grad
erwarten, so die Zeitung weiter. Bei der Frage, ob Mietende auch bei einer
bundesrätlich angeordneten Höchsttemperatur Anrecht auf eine Mietzinsreduktion
hätten, seien sich Juristen und Juristinnen hingegen nicht einig. Das
Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin schloss zumindest nicht aus, dass
eine solche Mietzinsreduktion eingefordert werden könnte. Der SMV wies derweil in
seiner Kritik vor allem auf ältere und kranke Menschen hin, für welche Wohnungen mit
19 Grad «schlicht nicht zumutbar» seien. Einig waren sich der SVIT und der SMV
darüber, dass es kaum möglich sei, die Massnahme praktikabel umzusetzen. 
Der Bundesrat änderte nach der Vernehmlassung seine Verordnung: Er hielt zwar am
Konzept der Temperaturobergrenze für gasbeheizte Innenräume während einer
Gasmangellage fest, änderte jedoch die zulässige Höchsttemperatur auf 20 Grad.
Überprüfen sollten die Massnahme die Kantone, etwa mit Stichproben in öffentlich
zugänglichen Innenräumen. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.11.2022
ELIA HEER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Die WAK-SR teilte in ihrer Medienmitteilung vom Juli 2021 mit, dass sie mit 8 zu 3
Stimmen (1 Enthaltung) beantragte, nicht auf die Vorlage über die Änderung des
Entsendegestezes einzutreten, welche der Bundesrat zur Umsetzung einer Motion
Abate (fdp, TI; Mo. 18.3473) geschaffen hatte. Die Mehrheit der Kommission war der
Meinung, dass die Festlegung eines Mindestlohns in der Kompetenz der Kantone – und
nicht in derjenigen des Bundes – liege. Zudem sollten die Kantone selber entscheiden
können, ob alle im Kanton erwerbstätigen Personen einen Mindestlohn erhalten sollen.
Die Kommissionsminderheit erachtete es hingegen als nicht nachvollziehbar, wieso die
Gesamt- und Normalarbeitsverträge aufgrund des Entsendegesetzes eingehalten
werden müssen, nicht aber die kantonalen Mindestlöhne. 

Der Ständerat befasste sich mit dem Geschäft im Rahmen der Herbstsession 2021.
Neben der Zuständigkeit der Kantone nahmen die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier mehrmals Bezug auf den Kanton Tessin, wo das Problem des
Lohndumpings besonders akut ist. Die im Entwurf vorgeschlagenen Massnahmen
würden nun die Situation im Tessin – aber auch in anderen Grenzkantonen –
verbessern, warb Minderheitensprecher Paul Rechsteiner (sp, SG), unterstützt von
Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD), für Eintreten. Zudem sei die Vorlage im
Vernehmlassungsverfahren von 23 Kantonen unterstützt worden. Mehrheitssprecher
Hannes Germann (svp, SH) hingegen betonte erneut, dass es besser wäre, wenn die
Kantone selber das Problem lösen würden. So kennen neben dem Kanton Tessin auch
andere Kantone bereits Regelungen der Mindestlöhne. Damit wäre eine schweizweite
Lösung gar nicht nötig. Am Ende der Debatte sprach sich der Ständerat mit 25 Stimmen
zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen Eintreten aus. 7
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Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 mit der Änderung des
Entsendegesetzes. Die WAK-NR beantragte knapp, mit 12 zu 11 Stimmen (bei 1
Enthaltung), wie bereits der Ständerat nicht auf den Entwurf einzutreten, wie
Kommissionssprecher Michaël Buffat (svp, VD) und Kommissionssprecherin Petra Gössi
(fdp, SZ) am Anfang der Debatte ausführten. In den Augen der knappen
Kommissionsmehrheit sollten die Kantone selbst sicherstellen, dass ihre kantonalen
Mindestlöhne für alle Arbeitnehmenden auf dem Kantonsgebiet gelten, wie es
beispielsweise der Kanton Jura tut – ein Argument, das auch von der WAK-SR und dem
Ständerat eingebracht worden war. Somit liege ohne Regelung auf Bundesebene keine
rechtliche Unsicherheit vor, die Kantone seien in der Lage, «die Frage [eigenständig] zu
lösen». Daniela Schneeberger (fdp, BL) ergänzte, dass die entsprechende Änderung des
EntsG zu einer Ungleichbehandlung zwischen schweizerischen Unternehmen und
Unternehmen aus den EU/EFTA-Staaten führen würde, da «nur die ausländischen
Arbeitnehmenden aufgrund des Entsendegesetzes sanktioniert werden könnten». 
Minderheitssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) argumentierte hingegen, dass die Kantone
selber das Problem nicht lösen könnten – entgegen den Aussagen der
Kommissionsmehrheit. So müssten Arbeitgebende mit Sitz im Ausland gemäss EntsG
nur in der Schweiz geltende Lohnbedingungen einhalten, «sofern diese in
Bundesgesetzen, in Verordnungen des Bundesrates oder in allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen geregelt sind». Folglich
würde die Ergänzung des EntsG um solche kantonalen Rechtsgrundlagen eine Garantie
gegen allfällige Beschwerden darstellen – und Rechtssicherheit und Transparenz
gewährleisten, wie Bundesrat Guy Parmelin ergänzte. Zudem habe sich die Mehrheit der
Kantone in der Vernehmlassung für den Entwurf ausgesprochen. 
Nach einer langen Debatte setzten sich der Bundesrat und die Minderheit durch: Der
Nationalrat sprach sich mit 104 zu 86 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für Eintreten aus.
Für Eintreten sprachen sich die Fraktionen der SP, der Mitte und der Grünen aus. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2021
GIADA GIANOLA

Nachdem sich der Nationalrat in der Wintersession 2021 für Eintreten ausgesprochen
hatte, führte er im März 2022 die Detailberatung zur Änderung des Entsendegesetzes
(EntsG) durch. Im Rahmen der Debatte betonte Kommissionssprecher Fabio Regazzi
(mitte, TI), wie wichtig es sei, das Gesetz zu ändern, damit Rechtssicherheit und
Transparenz gewährt werden können. Gemäss dem aktuellen Entsendegesetz müssen
Arbeitgebende mit Sitz im Ausland nur diejenigen Bedingungen garantieren, die in den
Bundesgesetzen geregelt sind. Im Gesetz zu erwähnen, dass zusätzlich auch kantonale
Bedingungen erfüllt sein müssen, würde zukünftig die gleichen gesetzlichen Grundlagen
für Arbeitgebende in der Schweiz und solche aus der EU schaffen. Damit könne die
Rechtssicherheit für Schweizer Arbeitgebende erhöht und einen Wettbewerbsvorteil
zugunsten der Unternehmen aus der EU, für welche die kantonalen Mindestlöhne für
Arbeitnehmende aus der EU ansonsten nicht gelten, vermieden werden. Thomas
Burgherr (svp, AG) erläuterte die Meinung der Kommissionsminderheit sowie der SVP-
Fraktion, wonach eine solche Änderung die «Sozialpartnerschaft untergrabe[...]» und
«Widersprüche zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen» schaffe.
Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) erklärte, dass die kantonalen gesetzlichen Grundlagen
über den Mindestlohn bereits heute auch für entsandte Arbeitnehmende gelten, sofern
das kantonale Gesetz dies vorsehe. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und nahm den unveränderten Entwurf des EntsG in der
Gesamtabstimmung mit 106 zu 77 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) deutlich an. Unterstützt
wurde die Gesetzesänderung in erster Linie von der Sozialdemokratischen Fraktion, der
Mitte-Fraktion und der Grünen Fraktion. Zudem wird mit der Gesetzesänderung auch
der rechtliche Rahmen für die Nutzung einer elektronischen Plattform für den
Informationsaustausch bezüglich Lohnschutz geschaffen. 9
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Nachdem die WAK-SR Ende März 2022 mit 8 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) empfohlen
hatte, nicht auf die Änderung des EntsG einzutreten, debattierte der Ständerat im
Rahmen der Sommersession 2022 diese Frage. Kommissionssprecher Hannes Germann
(svp, SH) betonte dabei, dass die Änderung des EntsG zu einer Ungleichbehandlung
zwischen Arbeitnehmenden aus EFTA- und EU-Staaten führen würde. Zudem könnten
die Kantone selbst für den Vollzug ihrer Mindestlöhne sorgen. Somit solle der Rat nicht
auf die Vorlage eintreten. Paul Rechsteiner (sp, SG) führte hingegen Argumente für
Eintreten an: Erstens habe der Ständerat mit Annahme der Motion Abate (fdp, TI; Mo.
18.3473) ursprünglich die Gesetzesänderung angestossen, zudem hätten sich 23
Kantone bei der Vernehmlassung für die Änderung ausgesprochen. Die Ausnahme der
Entsendebetriebe von den kantonalen Mindestlöhnen sei eine «Einladung zu
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Lohndumping» und damit vor allem für den Kanton Tessin ein grosses Problem.
Schliesslich werde mit der Revision auch eine Plattform für die digitale Kommunikation
im Entsendebereich geschaffen, die bei Nichteintreten ebenfalls nicht
zustandekomme. Marina Carobbio (sp, TI) präzisierte, dass nur der Bund, nicht aber die
Kantone in der Lage seien, Mindestlöhne einzuführen, die auf alle im Kanton tätigen
Personen (auch aus der EU und EFTA) gelten, weil die entsendeten Arbeitnehmenden
lediglich Bundesgesetzen unterstünden. Am Ende der Debatte betonte auch Bundesrat
Guy Parmelin (svp, VD) noch einmal die Wichtigkeit dieser Anpassung. Dennoch sprach
sich der Ständerat in der Folge mit 26 zu 19 Stimmen erneut für Nichteintreten aus,
womit das Geschäft erledigt war. 10

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem neuen
Bundesgesetz über die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung. Matthias Michel
(fdp, ZG) erörterte dem Plenum die Überlegungen, die sich die WBK-SR in ihren
Sitzungen zu diesem Geschäft gemacht hatte. So seien einige Kommissionsmitglieder
anfangs skeptisch gewesen, mit der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung eine
neue pädagogische Hochschule (PH) zu schaffen, obwohl schon zahlreiche andere PH
bestünden. Zudem wollte die Kommission im Bereich der Berufsbildung eine
Verakademisierung vermeiden. Durch die von der Kommission eingeladenen
Institutionen sowie aufgrund der kommissionsinternen Diskussionen konnten diese
Bedenken aber ausgeräumt werden respektive ihnen mit einigen Präzisierungen im
Gesetz Rechnung getragen werden.
So konnte geklärt werden, dass das EHB schweizweit der bedeutendste Anbieter im
Berufsbildungsbereich sei. Von grosser Wichtigkeit sei ausserdem, dass sich das EHB
auch der Forschung und Entwicklung widme. Schliesslich sei es für viele Organisationen
und Verbände in der Berufsbildung von Relevanz, dass es auch
Berufsbildungsexpertinnen und -experten mit Bachelor- und Masterabschlüssen gebe,
so Michel in seinem Votum. Daher sei die Verortung und Akkreditierung als PH sinnvoll.
Michel führte weiter aus, dass für das EHB weiterhin die berufspädagogische
Ausbildung von Lehrpersonen für die berufliche Grundbildung und für die höhere
Berufsbildung im Zentrum stehe. Der starke Bezug zur Arbeitswelt bleibe also bestehen.
Damit diese Überlegungen auch rechtlich wirksam werden, beantragte die Kommission
zwei Änderungen am bundesrätlichen Vorschlag: Vor dem Hintergrund der Diskussion
um eine mögliche Akademisierung der Lehrgänge am EHB beantragte sie, dass das EHB
auf der operativen Ebene die Zusammenarbeit mit den Kantonen und den
Organisationen der Arbeitswelt institutionalisiere. Zudem forderte die WBK-SR, dass
der Bundesrat bei der Festlegung der strategischen Ziele des EHB den Einbezug der
Organisationen der Arbeitswelt regle. 
Diesen beiden Änderungswünschen der WBK-SR stimmte die kleine Kammer zu. Einen
Minderheitsantrag Baume-Schneider (sp, JU) zu den Mitwirkungsrechten der
Studierendenverbände lehnte sie jedoch ab. Dieser hätte die aktuell bestehenden
Studierendenverbände spezifisch im Gesetzestext aufgeführt. Diese seien aber durch
die Auflistung der Hochschulangehörigen bereits implizit mitgemeint, wie
Bildungsminister Parmelin entgegnete.
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Geschäft einstimmig mit 42 zu 0
Stimmen an. 11
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